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von Strategien geht, die die Regierungen dabei unterstützen, 
die Menschenrechtserziehung in alle Bildungsstufen für 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene einzubeziehen. 

RESOLUTION 56/148 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, in einer auf-
gezeichneten Abstimmung mit 114 Stimmen bei 51 Gegenstimmen und 2 Ent-
haltungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583, Add.2, Ziffer 109)285: 

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, 
Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bang-
ladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasili-
en, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte 
d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea, 
Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, 
Fidschi, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, 
Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen, 
Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Katar, Kenia, Kolumbien, Ko-
moren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Republik, Liba-
non, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Mali, 
Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, 
Namibia, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neu-
guinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda, Russische Föderation, Salomo-
nen, Sambia, Samoa, Saudi-Arabien, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Sin-
gapur, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, Südafrika, Sudan, Suriname, 
Syrische Arabische Republik, Thailand, Togo, Trinidad und Tobago, Tunesien, 
Uganda, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Verei-
nigte Republik Tansania, Vietnam. 

 Dagegen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bosnien und Herze-
gowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik 
Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Irland, Is-
land, Israel, Italien, Japan, Jugoslawien, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechten-
stein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte 
Staaten von), Monaco, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Po-
len, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, San Marino, 
Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, 
Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Verei-
nigte Staaten von Amerika, Zypern. 
 Enthaltungen: Aserbaidschan, Kasachstan. 

56/148. Menschenrechte und einseitige Zwangsmaß-
nahmen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 51/103 vom 
12. Dezember 1996, 52/120 vom 12. Dezember 1997, 
53/141 vom 9. Dezember 1998, 54/172 vom 17. Dezember 
1999 und 55/110 vom 4. Dezember 2000 sowie auf die Re-
solutionen der Menschenrechtskommission 1998/11 vom 
9. April 1998286 und 2000/11 vom 17. April 2000287 und 
Kenntnis nehmend von der Kommissionsresolution 2001/26 
vom 20. April 2001288, 

_____________ 
285 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Südafrika (im Namen der Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nichtgebundenen 
Länder sind, sowie Chinas). 
286 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1998, 
Supplement No. 3 (E/1998/23), Kap. II, Abschnitt A. 
287 Ebd., 2000, Supplement No. 3 und Korrigendum (E/2000/23 und 
Corr.1), Kap. II, Abschnitt A. 
288 Ebd., 2001, Supplement No. 3 (E/2001/23), Kap. II, Abschnitt A. 

 in Bekräftigung der einschlägigen Grundsätze und Be-
stimmungen in der von der Generalversammlung in ihrer 
Resolution 3281 (XXIX) vom 12. Dezember 1974 verkünde-
ten Charta der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der 
Staaten, insbesondere ihres Artikels 32, in dem es heißt, dass 
kein Staat wirtschaftliche, politische oder sonstige Maßnah-
men gegen einen anderen Staat anwenden oder zu ihrer An-
wendung ermutigen darf, um von ihm die Unterordnung bei 
der Ausübung seiner souveränen Rechte zu erlangen, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs289, der gemäß der Resolution 1999/21 der Menschen-
rechtskommission vom 23. April 1999290 vorgelegt wurde, 
und dem Bericht des Generalsekretärs über die Durchfüh-
rung der Resolutionen 52/120 und 55/110291, 

 in Anbetracht dessen, dass alle Menschenrechte allge-
mein gültig und unteilbar sind, einander bedingen und mit-
einander verknüpft sind, und in diesem Zusammenhang er-
neut erklärend, dass das Recht auf Entwicklung ein fester 
Bestandteil aller Menschenrechte ist, 

 daran erinnernd, dass die vom 14. bis 25. Juni 1993 in 
Wien abgehaltene Weltkonferenz über Menschenrechte die 
Staaten aufforderte, alle nicht im Einklang mit dem Völker-
recht und der Charta der Vereinten Nationen stehenden ein-
seitigen Zwangsmaßnahmen zu unterlassen, die die Han-
delsbeziehungen zwischen den Staaten behindern und der 
vollen Verwirklichung aller Menschenrechte im Wege ste-
hen292, 

 eingedenk aller Bezugnahmen auf diese Frage in der 
am 12. März 1995 vom Weltgipfel für soziale Entwicklung 
verabschiedeten Kopenhagener Erklärung über soziale Ent-
wicklung293, der Erklärung und der Aktionsplattform von 
Beijing, die am 15. September 1995 von der Vierten Welt-
frauenkonferenz verabschiedet wurden294, der Istanbul-
Erklärung über menschliche Siedlungen und der Habitat-
Agenda, die am 14. Juni 1996 von der zweiten Konferenz 
der Vereinten Nationen über Wohn- und Siedlungswesen 
(Habitat II) verabschiedet wurden295, sowie in ihren 
fünfjährlichen Überprüfungen, 

_____________ 
289 E/CN.4/2001/50. 
290 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1999, 
Supplement No. 3 (E/1999/23), Kap. II, Abschnitt A. 
291 A/56/207 und Add.1. 
292 Siehe A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III, Abschnitt I, Ziffer 31. 
293 Abgedruckt in: Bericht des Weltgipfels für soziale Entwicklung, Ko-
penhagen, 6.-12. März 1995 (auszugsweise Übersetzung des Doku-
ments A/CONF.166/9 vom 19. April 1995), Kap. I, Resolution 1, An-
lage I. 
294 Abgedruckt in: Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Beijing, 4.-
15. September 1995 (auszugsweise Übersetzung des Dokuments 
A/CONF.177/20 vom 17. Oktober 1995), Kap. I, Resolution 1, Anlagen 
I und II. 
295 Report of the United Nations Conference on Human Settlements 
(Habitat II), Istanbul, 3-14 June 1996 (Veröffentlichung der Vereinten 
Nationen, Best.-Nr. E.97.IV.6), Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. 
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 mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die schädlichen 
Auswirkungen einseitiger Zwangsmaßnahmen in den Berei-
chen internationale Beziehungen, Handel, Investitionen und 
Zusammenarbeit, 

 tief besorgt darüber, dass trotz der Empfehlungen, die 
von der Generalversammlung und den in letzter Zeit veran-
stalteten großen Konferenzen der Vereinten Nationen zu die-
ser Frage verabschiedet wurden, und im Widerspruch zu 
dem allgemeinen Völkerrecht und der Charta der Vereinten 
Nationen auch weiterhin einseitige Zwangsmaßnahmen er-
lassen und angewandt werden, mit all ihren schädlichen 
Auswirkungen, namentlich ihren Extraterritorialwirkungen, 
auf die sozialen und humanitären Tätigkeiten und auf die 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Entwicklungs-
länder, wodurch zusätzliche Hindernisse für die volle Wahr-
nehmung aller Menschenrechte durch Völker und Einzelper-
sonen errichtet werden, die der Herrschaftsgewalt von Dritt-
staaten unterstehen, 

 eingedenk aller Extraterritorialwirkungen einseitiger 
gesetzgeberischer, administrativer und wirtschaftlicher Maß-
nahmen, Politiken und Praktiken mit Zwangscharakter, die 
sich gegen den Entwicklungsprozess und die verstärkte Gel-
tendmachung der Menschenrechte in den Entwicklungslän-
dern richten und die volle Verwirklichung aller Menschen-
rechte behindern, 

 Kenntnis nehmend von den fortlaufenden Bemühungen 
der Allen Mitgliedstaaten offen stehenden Arbeitsgruppe der 
Menschenrechtskommission für das Recht auf Entwicklung 
und insbesondere in Bekräftigung ihrer Kriterien, nach de-
nen einseitige Zwangsmaßnahmen eines der Hindernisse für 
die Verwirklichung der Erklärung über das Recht auf Ent-
wicklung296 darstellen, 

 1. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, keinerlei 
einseitige Maßnahmen zu verabschieden oder anzuwenden, 
die nicht im Einklang mit dem Völkerrecht und der Charta 
der Vereinten Nationen stehen, insbesondere keine Zwangs-
maßnahmen mit allen ihren Extraterritorialwirkungen, wel-
che die Handelsbeziehungen zwischen den Staaten behin-
dern und so der vollen Verwirklichung der in der Allgemei-
nen Erklärung der Menschenrechte297 und anderen interna-
tionalen Rechtsakten auf dem Gebiet der Menschenrechte 
verkündeten Rechte im Weg stehen, insbesondere dem 
Recht von Einzelpersonen und Völkern auf Entwicklung; 

 2. bittet alle Staaten, gegebenenfalls die Verabschie-
dung administrativer oder gesetzgeberischer Maßnahmen zu 
erwägen, um der extraterritorialen Anwendung oder den Ex-
traterritorialwirkungen einseitiger Zwangsmaßnahmen ent-
gegenzutreten; 

 3. verwirft einseitige Zwangsmaßnahmen mit allen 
ihren Extraterritorialwirkungen als ein Mittel politischer 
oder wirtschaftlicher Druckausübung gegen ein Land, insbe-
_____________ 
296 Resolution 41/128, Anlage. 
297 Resolution 217 A (III). 

sondere gegen Entwicklungsländer, wegen ihrer schädlichen 
Auswirkungen auf die Verwirklichung aller Menschenrechte 
weiter Kreise ihrer Bevölkerung, insbesondere von Kindern, 
Frauen und älteren Menschen; 

 4. fordert diejenigen Mitgliedstaaten, die derartige 
Maßnahmen ergriffen haben, auf, ihre Verpflichtungen und 
Verantwortlichkeiten aus den internationalen Rechtsakten 
auf dem Gebiet der Menschenrechte, deren Vertragspartei 
sie sind, zu erfüllen, indem sie diese Maßnahmen so bald 
wie möglich aufheben; 

 5. bekräftigt in diesem Zusammenhang das Recht al-
ler Völker auf Selbstbestimmung, kraft dessen sie ihren poli-
tischen Status frei bestimmen und ihrer wirtschaftlichen, so-
zialen und kulturellen Entwicklung frei nachgehen können; 

 6. fordert die Menschenrechtskommission nach-
drücklich auf, bei ihren Arbeiten im Zusammenhang mit der 
Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung die schädlichen 
Auswirkungen einseitiger Zwangsmaßnahmen, einschließ-
lich des Erlasses einzelstaatlicher Gesetze und ihrer extrater-
ritorialen Anwendung, voll zu berücksichtigen; 

 7. ersucht die Hohe Kommissarin der Vereinten Na-
tionen für Menschenrechte, bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
im Zusammenhang mit der Förderung, der Verwirklichung 
und dem Schutz des Rechts auf Entwicklung und angesichts 
der Wirkungen, die einseitige Zwangsmaßnahmen nach wie 
vor auf die Bevölkerung von Entwicklungsländern ausüben, 
in ihrem Jahresbericht an die Generalversammlung vorran-
gig auf diese Resolution einzugehen; 

 8. ersucht den Generalsekretär, die Aufmerksamkeit 
aller Mitgliedstaaten auf diese Resolution zu lenken, weiter-
hin ihre Auffassungen und Auskünfte über die Implikationen 
und schädlichen Auswirkungen einseitiger Zwangsmaßnah-
men auf ihre Bevölkerung einzuholen und der Generalver-
sammlung auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung einen ana-
lytischen Bericht hierzu vorzulegen, der praktische Präven-
tivmaßnahmen in dieser Hinsicht hervorhebt; 

 9. beschließt, diese Frage auf ihrer siebenundfünf-
zigsten Tagung unter dem Unterpunkt "Menschenrechtsfra-
gen, einschließlich anderer Ansätze zur besseren Gewährlei-
stung der effektiven Ausübung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten" mit Vorrang zu behandeln. 

RESOLUTION 56/149 

Verabschiedet auf der 88. Plenarsitzung am 19. Dezember 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/583/Add.2, Ziffer 109)298. 

_____________ 
298 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Südafrika (im Namen der Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nichtgebundenen 
Länder sind, sowie Chinas). 
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